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Ministerratssitzung Freitag, 28. Dezember 1951
Beginn: 9 Uhr Ende: 12 Uhr

Anwesend: Ministerpräsident Dr. Ehard, Stv. Ministerpräsident und Innenminister Dr. Hoegner, Justizminister
Dr. Müller, Wirtschaftsminister Dr. Seidel, Landwirtschaftsminister Dr. Schlögl, Arbeitsminister Dr. Oechsle,
Staatssekretär Dr. Nerreter (Innenministerium), Staatssekretär Dr. Brenner (Kultusministerium), Staatssekretär
Dr. Ringelmann (Finanzministerium), Staatssekretär Krehle (Arbeitsministerium), Ministrialdirektor Dr.
Schwend (Bayer. Staatskanzlei), Dr. Baumgärtner (Presse- und Informationsamt).

Entschuldigt: Kultusminister Dr. Schwalber, Finanzminister Zietsch, Staatssekretär Dr. Oberländer
(Innenministerium), Staatssekretär Dr. Koch (Justizministerium), Staatssekretär Dr. Guthsmuths
(Wirtschaftsministerium), Staatssekretär Maag (Landwirtschaftsministerium).

Tagesordnung:  I. Entwurf einer Bezirksordnung. II. Anträge auf Vorweggenehmigungen. III. Entwurf eines
Gesetzes über die Anerkennung als Verfolgte. IV. Sicherheits-Ausstellung in Nürnberg. V. Verwaltungsrat
der Bundesbahn. VI. Kohlen für Hilfsbedürftige. VII. Personalangelegenheiten. VIII. [Berlin-Hilfe]. [IX. IG-
Entflechtung]. [X. Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen
des Bergbaues und der Industrie]. [XI. Fürsorge für die Würzburger Außenbürger].

I.  Entwurf einer Bezirksordnung1

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner schlägt vor, den Entwurf anhand der Vorschläge des Senats zu besprechen,2

wie dies auch schon bei der Gemeinde- und Landkreisordnung geschehen sei.
Der Senat spreche sich zunächst dafür aus, im Gesetzentwurf das Wort „Bezirkstagspräsident“ jeweils durch

das Wort „Bezirkstagsvorsitzender“ zu ersetzen; er halte diese Änderung nicht für erforderlich.
Es wird beschlossen, bei dem Wort „Bezirkstagspräsident“ zu verbleiben.
Art. 3 Abs. 3:
Der Ministerrat beschließt, der Anregung des Senats folgend, Art. 3 folgenden neuen Abs. 3 hinzuzufügen:
„Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen des Bezirks nur mit dessen Genehmigung verwendet werden.“
Art. 4:
Es wird beschlossen, dem Gutachten des Senats entsprechend Art. 4 Abs. 1 wie folgt zu fassen:
„(1) Den Bezirken steht die Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu, die sich auf das Gebiet des Bezirks

beschränken und über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der Landkreise und kreisfreien Städte
hinausgehen.“

Art. 5 und 6:
Der Ministerrat beschließt, entgegen dem Senatsgutachten bei dem Wort „erschließen“ zu verbleiben und

den vom Senat vorgeschlagenen Abs. 2 des Art. 6 nicht zu übernehmen.
Art. 7:
Auch hier wird beschlossen, bei der Regierungsvorlage zu verbleiben.

1 Vgl. Nr. 63 TOP III.
2 Grundlage der Beratung in vorliegendem Ministerrat waren der Regierungsentwurf (wie Nr. 63 TOP III Anm. 6) sowie der Bericht des

Sonderausschusses des Senats zur Beratung des Entwurfs einer Bezirksordnung betreffend Gutachten zum Entwurf einer Bezirksordnung für den
Freistaat Bayern (Verhandlungen des Bayer. Senats Anlage 524). Der Senat hatte die Einsetzung dieses Sonderausschusses am 26. 10. 1951
beschlossen (s. Verhandlungen des Bayer. Senats Anlage 497). Dieser Sonderausschuß unter dem Vorsitz von Friedrich Meinzolt (zur Person s. Der
Bayerische Senat S. 220), Bruder des Kultusstaatssekretärs a.D. Hans Meinzolt (zur Person s. Nr. 22 TOP I Anm. 9) beriet den Regierungsentwurf der
Bezirksordnung in zwei Sitzungen am 28. und 29. 11. 1951. Abschriften der Protokolle dieser beiden Sitzungen enthalten in Bayer. Staatsministerium
des Innern, Gesetzentwürfe der Bezirksordnung (1 Bd., Laufzeit 1946–1953).
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Art. 12 Abs. 2:
Der Ministerrat beschließt, Abs. 2 dieser Bestimmung zu streichen.
Art. 13:
Staatssekretär Dr. Nerreter erklärt, bei den Angelegenheiten des Bezirks handle es sich um reine

Verwaltungsaufgaben, so daß er keinen Raum für einen Sachentscheid sehe. Es sei doch wohl auch die
Meinung des Ministerrats, daß die Kommunalgesetze einander angeglichen werden sollten, infolgedessen
müsse entsprechend der Regelung bei der Gemeinde- und Landkreisordnung auch hier der Sachentscheid
gestrichen werden.

Der Ministerrat beschließt, Art. 13 zu streichen.
Art. 14 Abs. 1:
Der Vorschlag des Senats, das Wort „Bezirksämtern“ durch die Worte „Ämter des Bezirks“ zu ersetzen, wird

übernommen.
Art. 15 Abs. 2:
Hier wird beschlossen, bei der Regierungsvorlage zu bleiben.
Art. 22:
Der Ministerrat beschließt im Hinblick auf die Streichung des Art. 13 Art. 22 wie folgt zu fassen:
„Der Bezirk wird durch den Bezirkstag verwaltet, soweit nicht vom Bezirkstag bestellte Ausschüsse (Art. 26,

29) über Bezirksangelegenheiten beschließen oder der Bezirkstagspräsident selbständig entscheidet (Art. 31).“
Art. 24 Abs. 1:
Art. 24 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Der Bezirkstag besteht aus den Bezirkstagsmitgliedern (Bezirksräten). Sie sind ehrenamtlich tätig.“
Abs. 2 bleibt.
Abs. 3: Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner spricht sich dafür aus, möglichst alle Teile des Bezirks im

Bezirkstag vertreten sein zu lassen und schlägt vor, dem Senatsgutachten zuzustimmen.
Der Ministerrat erklärt sich damit einverstanden.
Abs. 4 und 5: Der Ministerrat beschließt, dem Vorschlag des Senats, diese beiden Absätze hinzuzufügen,

nicht zu folgen.
Art. 30:
Es wird beschlossen:
a) Ziff. 3 wie folgt zu fassen:
„(3) Die Feststellung der Jahresrechnungen über die Verwaltung des Bezirks, seiner Anstalten und

wirtschaftlichen Unternehmungen und der bezirkskommunalen Stiftungen“,
b) folgende Ziff. 6 einzufügen:
„(6) Die Entscheidung über Errichtung, Erweiterung oder Aufhebung von Anstalten, Unternehmungen und

Einrichtungen des Bezirks und über die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmungen“.
Art. 30a:
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner führt aus, der Senat schlage einen Art. 30a vor, durch den eine aus den

Landräten und Oberbürgermeistern bestehende Bezirksversammlung geschaffen werden solle. Er halte ein
solches neues Gremium für schwerfällig und unnötig und schlage vor, dem Senat nicht zu folgen.

Der Ministerrat beschließt, Art. 30a in der Fassung des Senatsgutachtens nicht zu übernehmen.
Art. 31:
Der Ministerrat beschließt, bei der Regierungsvorlage zu verbleiben.
Art. 32:
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Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner berichtet, der Senat schlage die Streichung dieser Bestimmung vor,
da seiner Meinung nach die Feststellung, daß der Regierungspräsident Staatsbeamter sei, nicht in die
Bezirksordnung gehöre. Er selbst dagegen halte es für notwendig, hier an der Regierungsvorlage festzuhalten.

Ministerpräsident Dr. Ehard erwidert, seiner Meinung nach sei der Regierungspräsident Staatsbeamter und
damit die Außenstelle für die Erfüllung von Staatsgeschäften oder er werde einfach vom Bezirkstag gewählt.
Art. 32 in der Regierungsvorlage, wonach er mit Zustimmung des Bezirkstags von der Staatsregierung ernannt
werde, halte er nicht für zweckmäßig.

Staatsminister Dr. Müller regt an, in Art. 32 mindestens aufzunehmen, daß der Regierungspräsident nach
Anhörung des Bezirkstags ernannt werde.

Der Ministerrat beschließt, Art. 32 zu streichen.
Art. 34:
Es wird beschlossen, an der Regierungsvorlage festzuhalten.
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner weist dann darauf hin, daß der Senat vorgeschlagen habe, die Überschrift

des nächsten Unterabschnitts „Bezirksbedienstete“ zu ersetzen durch: „Dienstkräfte des Bezirks“.
Es wird beschlossen, diesem Vorschlag nicht zu folgen.
Art. 35:
Der Ministerrat beschließt
a) zu Abs. 1 dem Gutachten des Senats nicht zu folgen und bei der Regierungsvorlage zu verbleiben. Dagegen

wird Abs. 2 folgende Fassung gegeben:
„Die Arbeitsbedingungen müssen den Gesetzen und Tarifverträgen entsprechen, die Gehälter und Löhne

müssen angemessen sein. Sie gelten als angemessen, wenn sie den Bezügen der Staatsbediensteten gleicher
Stellung entsprechen.“

b) Art. 36 Abs. 1 als Abs. 3 zu Art. 35 zu nehmen. Der bisherige Abs. 2 des Art. 36 wird dadurch zu Abs.
1 usw.3

Art. 36:
Der Ministerrat beschließt, Abs. 3 dieser Bestimmung folgende Fassung zu geben:
„Das Nähere über Bildung, Zuständigkeit, Verfahren und Kosten der Schiedsgerichte regelt das

Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch eine
Schiedsgerichtsordnung.“

Art. 39:
Der Vorschlag des Senats, Art. 39 einen neuen Abs. 2 hinzuzufügen, wird übernommen; dieser hat folgenden

Wortlaut:
„(2) Wird der Bezirkstag infolge vorausgegangener Beschlußunfähigkeit zum zweiten Male zur Verhandlung

über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlußfähig. Bei der zweiten Einberufung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden.“

Art. 41:
Der Ministerrat beschließt, in Abs. 1 dem Gutachten des Senats entsprechend vor dem Wort „Person“ die

Worte „natürlichen oder juristischen“ einzufügen.
Art. 41a:
Die vom Senat vorgeschlagene neue Bestimmung – Art. 41a – wird übernommen; sie lautet:
„Mitglieder des Bezirkstages dürfen Ansprüche Dritter gegen den Bezirk nicht geltend machen, soweit sie

nicht als gesetzliche Vertreter handeln.“
Art. 42 Abs. 1.
Die Regierungsvorlage wird beibehalten.

3 Dieser Abs. b) hs. Ergänzung im Registraturexemplar (StK-MinRProt 17).
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Art. 43 Abs. 2 und 3:
Auch hier wird an der Regierungsvorlage festgehalten.
Art. 46 Abs. 2:
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner weist darauf hin, daß hier der Senat Art. 43 gestrichen wissen wolle,

das bedeute also, daß die beschließenden Ausschüsse auch in geheimer Sitzung tagen könnten. Er halte es für
richtig, diesen Vorschlag des Senats nicht zu übernehmen.

Der Ministerrat beschließt, so zu verfahren.
Art. 49:
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner fährt fort, er halte die Anregung des Senats, Art. 49 einen neuen Abs. 3

hinzuzufügen, wonach die Kreise eine vom Bezirk übernommene Aufgabe jederzeit wieder selbst übernehmen
könnten, nicht für richtig.

Es wird beschlossen, den Vorschlag des Senats nicht zu übernehmen.
Art. 51:
Der Ministerrat beschließt, entgegen dem Gutachten des Senats Art. 51 nicht zu streichen.
Art. 53 Abs. 3:
Auch hier wird beschlossen, diesen Absatz nicht zu streichen.
Art. 54 Abs. 1 und 3:
Es wird beschlossen, an der Regierungsvorlage festzuhalten.
Art. 57:
Staatsminister Dr. Müller schlage auf Grund des Gutachtens des Justizministeriums vor, in Abs. 1 nach dem

Wort „Zwangsvollstreckung“ die Worte einzufügen:
„wegen einer dinglich nicht gesicherten Geldforderung“.
Der Ministerrat beschließt, so zu verfahren.
Art. 61 Abs. 3:
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner meint, die Anregungen des Senats seien richtig, weil für die

Einrichtungen in Abs. 3 die Einschränkungen des Abs. 1 nicht gelten sollten.
Es wird daraufhin beschlossen, Abs. 3 folgende Fassung zu geben:
„Unter Abs. 1 und 2 fallen nicht
1. Unternehmen, zu deren Errichtung und Betrieb der Bezirk gesetzlich verpflichtet ist,
2. Einrichtungen des Unterrichts- und Erziehungswesens, der körperlichen Ertüchtigung und der

Kranken-, Gesundheits- und Wohlfahrtspflege. Auch diese Unternehmungen und Einrichtungen sind nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten.“

Ferner erhält Abs. 5 folgende Fassung:
„Unternehmen eines Bezirks, die nicht auf das Bezirksgebiet beschränkt bleiben, bedürfen der Genehmigung

der Staatsregierung.“
Art. 63 Abs. 3:
Der Vorschlag des Senats wird nicht übernommen.
Art. 64 Abs. 1:
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner erklärt, er halte die vom Senat vorgeschlagene Fassung für besser und

glaube, daß man sie übernehmen könne.
Es wird beschlossen, Art. 64 Abs. 1 wie folgt zu formulieren:
„(1) Vertreter des Bezirks in den Organen eines Unternehmens, an dem der Bezirk beteiligt ist, sind an die

Weisungen des Bezirkstages oder Bezirksausschusses gebunden. Gleiches gilt, wenn ein solches Unternehmen
sich an einem anderen Unternehmen beteiligen will. Handelt es sich um die Aufnahme eines Darlehens, so
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ist ein Beschluß des Bezirkstages oder des Bezirksausschusses herbeizuführen. Dieser bedarf außerdem der
staatsaufsichtlichen Genehmigung.“

Art. 66 Abs. 1 und Art. 67; ferner Art. 69 Abs. 1:
Der Ministerrat beschließt, die Vorschläge des Senats unverändert zu übernehmen.
Art. 70:
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner weist darauf hin, daß die Änderungsvorschläge des Sentas zu dieser

Bestimmung auf eine Anregung des Prüfungsverbands öffentlicher Kassen zurückgingen. Er halte es für richtig,
diese neuen Absätze des Art. 70 zu übernehmen.

Der Ministerrat beschließt, so zu verfahren.
Art. 72 Abs. 1, Art. 74, Art. 75, Art. 78, Art. 79, Art. 82 Abs. 1 und 3:
Der Ministerrat beschließt, sämtliche Vorschläge des Senats zu den vorgenannten Bestimmungen zu

übernehmen.
Art. 84:
Staatssekretär Dr. Nerreter meint, die bisherige Übung, wonach die Kassenrechnungsgeschäfte des Bezirks

von der Regierungshauptkasse unentgeltlich geführt worden seien, habe sich bewährt und man könne wohl
dem Senat folgen.

Der Ministerrat beschließt nach kurzer Aussprache, an der Regierungsvorlage festzuhalten.
Art. 85 und 86:
Der Ministerrat beschließt, die Vorschläge des Senats zu diesen Bestimmungen zu übernehmen.
Art. 88:
Dagegen wird beschlossen, bei Art. 88 an der Regierungsvorlage festzuhalten.
Art. 99 Abs. 2 und 3:
Der Ministerrat beschließt, dem Vorschlag des Senats zu Art. 99 Abs. 2 zu folgen, den zu Abs. 3 dagegen

nicht zu übernehmen und bei der Regierungsvorlage zu verbleiben.
Art. 102:
Hier wird beschlossen, hinsichtlich Ziff. 3 an der Regierungsvorlage festzuhalten, als Ziff. 5 dagegen dem

Vorschlag des Senats entsprechend anzufügen:
„(5) die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe.“4

II.  Anträge auf Vorweggenehmigungen

1.  Antrag auf Vorweggenehmigung von im ordentlichen Haushalt 1951 Einzelplan III Kapitel 237
vorgesehenen Planstellen für Regierungsveterinäre

Der Ministerrat beschließt, diesen vom Bayer. Staatsministerium der Finanzen vorgelegten Antrag dem
Präsidenten des Landtags mit dem Ersuchen, die Zustimmung des Landtags herbeizuführen, zuzuleiten.5

2.  Antrag auf Vorweggenehmigung von im ordentlichen Haushalt 1951 Einzelplan III Kapitel 215
vorgesehenen Planstellen für die Bereitschaftspolizei

Auch hier wird beschlossen, diesen Antrag dem Präsidenten des Landtags mit dem Ersuchen, die Zustimmung
des Landtags herbeizuführen, zuzuleiten.6

III.  Entwurf eines Gesetzes über die Anerkennung als Verfolgte7

4 Bezirksordnung für den Freistaat Bayern vom 27. Juli 1953 (GVBl. S. 107 ).
5 MPr. Ehard leitete den Antrag am 2. 1. 1952 an den Landtagspräsidenten. S. BBd. III Nr. 2101. Dieser Antrag wurde im Landtag nicht weiter

behandelt.
6 MPr. Ehard leitete den Antrag am 28. 12. 1951 an den Landtagspräsidenten. Der Landtag billigte den Antrag in seiner Sitzung vom 18. 1. 1952.

S. BBd. II Nr. 2100; StB. III S. 1315 f.
7 Vgl. thematisch Nr. 19 TOP III, Nr. 58 TOP VIII. Zu vorliegendem Gesetzentwurf keine archivalische Überlieferung ermittelt. Mit dem vorliegend

behandelten Gesetz sollte das Gesetz über die Anerkennung als rassisch, religiös und politisch Verfolgte vom 15. 11. 1950, das auf Initiative der
SPD-Landtagsfraktion und ohne Beteiligung der Staatsregierung verabschiedet worden war, außer Kraft gesetzt und abgelöst werden. Das Gesetz
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Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner ersucht, diesen Gesetzentwurf im heutigen Ministerrat zu verabschieden,
da die Angelegenheit eilig sei und die Anregungen der einzelnen Ministerien berücksichtigt worden seien.

Staatssekretär Dr. Ringelmann fügt hinzu, die einzige wesentliche Änderung habe das Staatsministerium der
Justiz für die §§ 5 und 6 Abs. 1 Satz 2 vorgeschlagen. Das Finanzministerium habe diesen Vorschlägen so weit
wie möglich Rechnung getragen.

Der Ministerrat beschließt, dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Form zuzustimmen und ihn dem Landtag
zuzuleiten.8

IV.  Sicherheits-Ausstellung in Nürnberg9

Ministerpräsident Dr. Ehard teilt mit, die Stadt Nürnberg habe gebeten, ihr bis zum Ende des Jahres mitzuteilen,
ob Herr Staatsminister Dr. Hoegner und er selbst dem Kuratorium beitreten wollen. Er glaube, daß dagegen
keine Bedenken bestünden und daß man jetzt die Zusage erteilen könne.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner erklärt sich gleichfalls einverstanden, fügt aber hinzu, daß die Frage des
Zuschusses noch nicht geklärt sei.

Staatssekretär Dr. Ringelmann führt aus, die Ausstellung berühre die Zuständigkeit des Innen-, Wirtschafts-,
Arbeits-, Landwirtschafts- und Finanzministeriums. Es sei aber wohl notwendig, den Zuschuß nur aus einem
Haushaltstitel zu nehmen. Das Finanzministerium schlage den Einzelplan XIII – allgemeine Finanz Verwaltung
– vor, sei aber der Meinung, daß zunächst nur ein Vorschuß gegeben werden könne, der evtl, später in
einen verlorenen Zuschuß umzuwandeln sei. Voraussetzung sei aber, daß dem Finanzministerium eine genaue
Übersicht über den Finanzierungsplan mitgeteilt werde, ferner Voranschläge usw. vorgelegt würden.

Der Ministerrat beschließt, zunächst einen Vorschuß von 50000 DM zu zahlen.10

V.  Verwaltungsrat der Bundesbahn11

Ministerpräsident Dr. Ehard erkundigt sich, ob der Herr Wirtschaftsminister sich nun endgültig entschieden
habe, welche Persönlichkeit von Bayern aus für den Verwaltungsrat der Bundesbahn nominiert werden solle.
Da offenbar andere Länder auch Kabinettsmitglieder delegiert hätten, sei er eigentlich dafür, den Herrn
Wirtschaftsminister selbst zu benennen.

Staatsminister Dr. Seidel wendet ein, daß es im Gesetz an sich heiße, Mitglieder von Kabinetten sollen nicht
benannt werden.12

Der Ministerrat beschließt, in erster Linie Herrn Staatsminister Dr. Seidel für den Verwaltungsrat
vorzuschlagen, in zweiter Linie Herrn Georg Haindl jun.,13 Augsburg.

Ministerpräsident Dr. Ehard erkundigt sich noch, wer diesen Beschluß mitteilen müsse.
Es wird vereinbart, daß der Beschluß des Ministerrats von der Staatskanzlei aus dem Präsidenten des

Bundesrates mitgeteilt wird.14

vom 15. 11. 1950 – so die Begründung (s.u. Anm. 8) – weise zahlreiche Lücken und juristische Mängel auf und würde einer Überprüfung durch
den Bayer. Verfassungsgerichtshof nicht standhalten.

8 MPr. Ehard leitete Entwurf und Begründung am 2. 1. 1952 an den Landtagspräsidenten. Der Landtag verabschiedete das Gesetz in seiner Sitzung
vom 14. 2. 1952. S. BBd. III Nr. 2102; StB. III S. 1598–1603. – Gesetz über die Anerkennung als Verfolgte vom 27. März 1952 (GVBl. S. 124 ).

9 Vgl. Nr. 74 TOP XIII, Nr. 75 TOP XVIII.
10 Zum Fortgang s. Nr. 88 TOP XV.
11 Vgl. Nr. 75 TOP I/36.
12 StM Seidel nimmt Bezug auf § 10 Abs. 3 des Bundesbahngesetzes vom 13. 12. 1951, der lautete: „Die Mitglieder sollen erfahrene Kenner des

Wirtschaftslebens oder Eisenbahnsachverständige sein. Sie sollen nicht Mitglieder von Regierungen oder Angehörige von Verwaltungen des Bundes
und der Länder sein.“.

13 In der Vorlage irrtümlich „Heindl“. Zur Person s. Nr. 75 TOP I/36 Anm. 70.
14 Der Bundesrat faßte in seiner 77. Sitzung am 1. 2. 1952 Beschluß über die Kandidatenliste für den Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn.

Vorgeschlagen und gewählt wurden Heinz Kastner/Lippstadt, Karl Oppermann/Bentheim, Minister Viktor Renner/Tübingen, Georg Haindl/
Augsburg u. Senator a.D. Hermann Wenhold/Bremen. S. den Sitzungsbericht über die 77. Sitzung des Deutschen Bundesrates in Bonn am 1. Februar
1952 S. 34. Vgl. die BR-Drs. Nr. 33/52 (Beschluß).
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VI.  Kohlen für Hilfsbedürftige15

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt mit, die Bundesregierung habe Bayern unentgeltlich 50000 to für
Hilfsbedürftige zur Verfügung gestellt, allerdings unter der Bedingung, daß Bayern die Frachtkosten von
ungefähr 1,5 Millionen DM übernehme.

Staatssekretär Dr. Ringelmann erklärt, die Frachtkosten müßten von den Gemeinden bezahlt werden, da es
sich hier um eine Angelegenheit der Fürsorge handle. Allerdings könne der Betrag vom Finanzministerium
vorschußweise übernommen werden.

Ministerpräsident Dr. Ehard stellt fest, daß alles getan werden müsse, um die Kohlen rechtzeitig zu
bekommen. Die Frage der Frachtkosten komme erst in zweiter Linie.

Staatsminister Dr. Seidel schlägt vor, daß sich das Staatsministerium des Innern mit dem Kohlereferat seines
Ministeriums, und zwar mit Herrn Ministerialdirigenten Dr. Zehler16 wegen der Verteilung in Verbindung
setzen möge.

Der Ministerrat beschließt, die durch den Transport der Kohlen erforderlichen 1,5 Millionen DM
vorschußweise zu übernehmen, unbeschadet der endgültigen Kostentragung.

VII.  Personalangelegenheiten

1.  Stellung der Staatssekretäre
Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner erkundigt sich, wann der Entwurf einer Geschäftsordnung für die

Mitglieder der Staatsregierung den anderen Ministerien zugehen werde.17

Staatssekretär Dr. Ringelmann weist darauf hin, daß es eigentlich verschiedene Arten von Staatssekretären
gebe und erinnere dabei an Herrn Staatssekretär Dr. Oberländer, der im Gegensatz zu den übrigen einen eigenen
Geschäftsbereich zu verwalten habe.

Ministerpräsident Dr. Ehard erklärt, der Entwurf liege noch bei ihm, er werde ihn dem Staatsministerium
des Innern zuleiten.18

2.  Entlassung des Ministerialrats Dr. Drexl19 aus dem Staatsministerium für Wirtschaft
Staatsminister Dr. Seidel teilt mit, Ministerialrat Drexl werde mit 31. Dezember 1951 den Staatsdienst

verlassen, er glaube, daß der Herr Ministerpräsident die Entlassung nach einem Beschluß des Ministerrats
verfügen müsse.

Der Ministerrat beschließt, der Entlassung Ministerialrats Dr. Drexl aus dem Staatsministerium für Wirtschaft
zuzustimmen und die Führung des Titels Ministerialrat a.D. zu genehmigen.20

VIII.  Berlin-Hilfe

15 Zur Frage der Kohlenversorgung vgl. auch Nr. 1 TOP VIII, Nr. 2 TOP II, Nr. 3 TOP I, Nr. 8 TOP XVI, Nr. 23 TOP XXI.
16 Zur Person s. Nr. 74 TOP III/2 Anm. 9.
17 Vgl. Nr. 1 TOP I/3, Nr. 72 TOP IV.
18 Zum Fortgang s. Nr. 92 TOP I. Der vorliegend behandelte Geschäftsordnungsentwurf erschien später nicht im GVBl., sondern nur als Sonderdruck.

Abdruck dieser Geschäftsordnung für die Bayerische Staatsregierung vom 1. August 1952 in: Kratzer, Ministerpräsident S. 208–214. Erst unter der
Viererkoalition des Kabinetts Hoegner II wurde eine Geschäftsordnung für die Staatsregierung veröffentlicht. – Geschäftsordnung der Bayerischen
Staatsregierung vom 19. Dezember 1956 (Bayerischer Staatsanzeiger Nr. 1, 5. 1. 1957).

19 Dr. rer. pol. Josef Drexl (1895–1975), 1925–1945 Reichswirtschaftsministerium, seit 1939 als MinRat, vor 1933 Mitglied des Zentrums, 1. 5.
1937 NSDAP-Mitglied, 1945/46 Wirtschaftssachverständiger für die amerikanische Militärregierung (u.a. Ministerial Collecting Center, Hessisch
Lichtenau), seit 15. 8. 1947 Verwendung im StMWi, zunächst als Angestellter, Referent in der Gruppe Querschnittplanung der Rohstoffe für die
Sachgebiete Nichteisenmetalle, Holz und Papier, 17. 2. 1948 RegDir mit der Amtsbezeichnung MinRat, gleichzeitig Ernennung zum Leiter der Abt.
VI (Wirtschaftsabteilung) des StMWi, 1. 6. 1949 Beamter auf Lebenszeit, 8. 7. 1949 MinRat, mit Ablauf des Jahres 1951 auf eigenen Wunsch
Entlassung aus dem Staatsdienst, Wechsel in die Privatwirtschaft (Direktor der Firma E. Schwenk Zement- und Steinwerke Ulm/Donau). Vgl.
Protokolle Ehard II Bd. 1 Nr. 19 TOP XIII, Nr. 70 TOP XIV .

20 Zum Ausscheiden Drexls, der seit September 1951 zunächst für drei Monate beurlaubt war, aus dem bayer. Staatsdienst sowie generell zur Frage
des Wechsels von Mitarbeitern des StMWi in die Privatwirtschaft vgl. den Abdruck des Schreibens von StM Seidel an den Präsidenten des
Landesverbandes der bayer. Industrie, Otto Seeling, 12. 9. 1951. StM Seidel trat in diesem Schreiben einer früheren Behauptung Seelings entgegen,
„daß ‚eine Flucht‘ von qualifizierten Kräften des Wirtschaftsministeriums eingeleitet sei“ und erörterte Seeling gegenüber in bemerkenswerter
Offenheit die Personlabesetzung und Personalpolitik im StMWi (ACSP NL Seidel 29).
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Ministerialdirektor Dr. Schwend gibt ein Schreiben des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen über
die sogenannte Berlin-Hilfe bekannt, die zum Zweck habe, Berliner Kinder im westdeutschen Bundesgebiet
unterzubringen. Er halte es für notwendig, auf dieses Schreiben eine Antwort zu erteilen.

Staatssekretär Dr. Ringelmann erklärt, das Finanzministerium stehe auf dem Standpunkt, daß ein
Bundeszuschuß überhaupt nicht in Frage komme und der Berliner Haushalt selbst dafür aufkommen müsse.
Der Finanzausschuß sei auch der Auffassung, daß die Länder keinerlei gesonderte Zuschüsse an Berlin geben
dürften, da dies ausschließlich Sache des Bundes sei.

Ministerialdirektor Dr. Schwend erklärt, er werde das Schreiben an das Finanzministerium herübergeben und
ersuche nochmals, bald eine Antwort zu erteilen.

[IX.]  IG-Entflechtung21

Staatsminister Dr. Seidel führt aus, er habe schon vor kurzem dargelegt, daß der bayerische Staat versuchen
müsse, Einfluß auf die Werke, an denen die IG beteiligt sei, zu nehmen. Er wäre dem Finanzministerium
dankbar, wenn es diesen Gedanken aufgreifen und mit den bayerischen Banken wegen einer Holding-
Gesellschaft verhandeln könnte.

Staatssekretär Dr. Ringelmann antwortet, was die Anorgana betreffe, so habe das Finanzministerium
wiederholt das Bundesfinanzministerium gebeten, Bayern wenigstens die Verwaltung zu überlassen und sich
als desinteressiert zu erklären.22 Außer der Anorgana handle es sich in erster Linie wohl um die Süddeutschen
Kalkstickstoffwerke (SKW)23 und die Wackerchemie.

Staatsminister Dr. Seidel fährt fort, sein Bestreben sei es, möglichst bald zu einer Entscheidung zu kommen,
deshalb halte er auch eine baldige Besprechung mit Bundesfinanzminister Schäffer24 für dringend notwendig.
Er halte es für zweckmäßig, dem Finanzministerium den Auftrag zu erteilen, die finanziellen Voraussetzungen
für den Erwerb der IG-Beteiligungen zu schaffen. Vor allem müsse aber vorher mit den Banken verhandelt
werden, da der Staat allein zu dem Erwerb nicht in der Lage sei.

Staatssekretär Dr. Ringelmann faßt die bisherigen Bemühungen des Finanzministeriums dahin zusammen,
daß versucht werde, eine Sperrminorität bei den Bundesgesellschaften zu bekommen, ferner IG-Anteile zu
erhalten und die Angelegenheit Bobingen und Casella zu einem Abschluß zu bringen. Jedenfalls werde das
Finanzministerium dem Wirtschaftministerium entsprechende Vorschläge machen.

Ministerpräsident Dr. Ehard ersucht abschließend, die Staatsministerien der Finanzen und für Wirtschaft
möchten doch bei diesen wichtigen Fragen möglichst enge Verbindung halten und das Ergebnis dann dem
Ministerrat vorlegen.25

21 Vgl. Nr. 74 TOP VII u. TOP VIII.
22 Vgl. Nr. 74 TOP VIII Anm. 29.
23 Zur im Jahre 1907 gegründeten und 1908–1910 in Trostberg an der Alz errichteten Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke AG vgl. Grypa, Studien

S. 83 f.
24 In der Vorlage irrtümlich „Dr. Schäffer“.
25 Zum Fortgang der I.G.-Entflechtung s. Nr. 79 TOP II, Nr. 84 TOP IV. Im Februar 1952 erklärten die Casella-Werke, an einem Zusammenschluß

mit der Kunstseidefabrik Bobingen kein Interesse mehr zu haben. Der Ministerrat beschloß, gegen die Übernahme Bobingens durch Hoechst keine
Einwendungen zu erheben – wohl auch, weil Hoechst eine Bestandsgarantie für Bobingen ausgesprochen hatte. Bezüglich der Anorgana fand am
17. 1. 1952 im BMF eine Besprechung statt, an der u. a. MPr. Ehard, StM Seidel, Staatssekretär Ringelmann, Bundesfinanzminister Schäffer und
MdB Franz Josef Strauß als Vertreter der CSU-Landesgruppe teilnahmen und auf der vorgeschlagen wurde, daß der Freistaat die I.G.-Masse der
Anorgana für 7–8 Mio DM vom I.G. Farben Control Office erwerben und in eine neu zu gründende Anorgana-Gesellschaft einlegen solle. Dieses
Vorgehen war vorab zwischen StM Seidel und US Control Officer Newman anläßlich eines Treffens am 6. 1. 1952 abgesprochen worden. Die Frage
der Überlassung der sogenannten Pachtmasse – der früheren reichseigenen Liegenschaften der Anorgana – blieb am 17. 1. 1952 offen. Vgl. die
Vormerkung von StM Zietsch betr. Besprechung im Bundesfinanzministerium über Fragen des ehem. Reichsvermögens, 26. 3. 1952; Vormerkung
betr. Anorgana Gendorf, 10. 1. 1952 (StK 15006); Schreiben Randolph H. Newman (US Control Officer HICOG I.G. Farben Control Group) an
StM Seidel, 19. 2. 1952 (MWi 14050). Erst im Ministerrat vom 23. 12. 1952 (s. Nr. 133 TOP VIII) u. vom 24. 3. 1953 (s. Nr. 149 TOP IV) aber
wurde dann der Beschluß gefaßt, die Anteile der I.G.-Farben AG an der zwischenzeitlich in starke wirtschaftliche Turbulenzen geratene Anorgana
aufzukaufen, da die Staatsregierung den sonst unvermeidlichen radikalen Stellenabbau im Werk fürchtete. Am 31. 8. 1954 wiederum beschloß der
Ministerrat die Veräußerung der Anteile des Freistaats an der Anorgana (s. Nr. 227 TOP VIII).
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[X.]  Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen des Bergbaues
und der Industrie26

Staatsminister Dr. Seidel teilt mit, nach diesem Gesetz müßten die Aufsichtsräte zwei Monate nach Inkrafttreten
gebildet werden, d.h. also bis 1. März 1952. Im Prinzip setzen sich die Aufsichtsräte aus elf Mitgliedern
zusammen und zwar aus vier Vertretern der Anteilseigner, zu denen noch ein weiteres Mitglied komme, vier
Vertretern der Arbeitnehmer mit ebenfalls einem weiteren Mitglied und dem sogenannten elften Mann. Die
weiteren Mitglieder müßten gewisse Voraussetzungen erfüllen, sie dürften z.B. nicht Repräsentanten einer
Gewerkschaft oder einer Vertretung der Arbeitgeber sein usw. In Bayern komme in erster Linie in Frage die
Maxhütte,27 die Luitpoldhütte,28 die Oberbayer. Kohle und die Braunkohlenwerke Wackersdorf. Was die Bayer.
Berg-, Hütten- und Salinen AG betreffe, so stehe hier noch nicht fest, ob der Bergbau der überwiegende Zweck
dieses Unternehmens sei, nur in diesem Falle würde die BHS unter das Gesetz fallen.

Staatssekretär Dr. Ringelmann wirft ein, das Finanzministerium prüfe hier gerade die Voraussetzungen und
werde nach Abschluß dem Ministerrat eine Vorlage machen.

Staatsminister Dr. Seidel fährt fort, der Ministerrat stehe nun vor der Frage, den fünften Mann bei den
Anteilseignern zu bestimmen und Einfluß auf die Bestellung des elften Mannes zu nehmen. Klar sei die Sache
jedenfalls bei Schwandorf und Wackersdorf, da es sich hier um eine Tochtergesellschaft des Bayernwerks
handle.29 In den nächsten beiden Monaten müsse man sich wohl schlüssig werden, wer als fünfter Mann genannt
werden solle und wer als elfter Mann vom Staat aus erwünscht sei.

Staatsminister Dr. Oechsle teilt mit, als elfter Mann werde bei der Oberbayer. Kohle Herr Staatsminister a.
D. Zorn, bei Wackersdorf Herr Staatssekretär Krehle genannt, während bei der BHS die Frage, ob diese AG
tatsächlich unter das Gesetz falle, noch entschieden werden müßte. Bei der Maxhütte habe man ursprünglich an
ihn selbst, später an den Vizepräsidenten des Landesamtes für Vermögensverwaltung, Dr. Bogner,30 gedacht;
bei der Luitpoldhütte sei man sich noch nicht einig, hier werde Stadtkämmerer Hielscher31 von München
genannt. Wenn der Staat selbst Anteilseigner sei, so widerspreche es wohl dem Sinn des Gesetzes, einen
Minister oder Staatssekretär zu nehmen, auch der elfte Mann müsse völlig neutral sein.

Schließlich mache er darauf aufmerksam, daß auch noch einige andere Namen genannt worden seien, unter
anderem der frühere Abg. Emmert,32 einige Herren des Wirtschaftministeriums und der frühere Staatsminister
des Innern, Herr Dr. Ankermüller.

Staatsminister Dr. Seidel stellt fest, daß das Problem an sich klar liege, alles nähere aber eingehend überlegt
werden müsse.

Ministerpräsident Dr. Ehard ersucht abschließend, die beteiligten Ministerien möchten sich nochmals in
Verbindung setzen und dann Vorschläge einreichen.

26 Vgl. Nr. 11 TOP I, Nr. 12 TOP IV, Nr. 23 TOP I/1.
27 Zur Maxhütte s. Nr. 43 TOP V insbes. Anm. 34.
28 Zur Amberger Luitpoldhütte s. Nr. 50 TOP I Anm. 27.
29 Bezug genommen wird auf die seit 1928 dem Bayernwerk gehörende Bayerische Braunkohlen-Industrie AG in Wackersdorf und auf das dieser

angegliederte, 1930 in Betrieb genommene Dampfkraftwerk in Schwandorf. Vgl. Pohl, Bayernwerk S. 207–212 u. 353 ff; Süß, Kumpel S. 25 f.
30 Dr. jur. Josef Bogner (geb. 1907), Jurist, 1931–1934 Gerichtsassessor, 1934–1945 höherer Beamter in der Heeresverwaltung, zuletzt als

Oberstintendant (Ministerialrat), Kriegsgefangenschaft, als Berufsoffizier unterhalb des Ranges eines Generalmajors gemäß Bescheid der
Spruchkammer Traunstein vom 3. 9. 1946 vom BefrG nicht betroffen, 24. 4. 1947 Angestellter beim Bayer. Landesamt für Vermögensverwaltung
und Wiedergutmachung (Leiter des Rechtsreferats und Referent für das Finanzwesen), 1. 3. 1950–30. 4. 1950 Leiter der Abteilung
Vermögensverwaltung, 1. 5. 1950 Übernahme in das Beamtenverhältnis und ORR, Vizepräsident des Bayer. Landesamtes für Vermögensverwaltung
und Wiedergutmachung, ab 1. 5. 1952 Beurlaubung und Wechsel zur Bayerischen Creditbank, 30. 4. 1953 Beendigung des Dienstverhältnisses und
Ausscheiden aus dem Staatsdienst.

31 Erwin Hielscher (1898–1971), Bankkaufmann, 1916–1945 Tätigkeit im Bankgewerbe, seit 1922 in München, 1945 Gründungsmitglied der SPD
in München, Schriftführer des wirtschaftspolitischen Ausschusses der SPD sowie Mitverfasser des Plan „G“ des Ausschusses für Wirtschafts- und
Finanzpolitik der Münchner Gewerkschaften (gedruckt München 1946), 1945/46 MinRat im StMF, 1946 u.a. Bankkommissar der Bayerischen
Staatsbank, 2. 3.-21. 5. 1948 Vorsitzender der Sonderstelle Geld und Kredit des Wirtschaftsrates (Vorbereitung der Währungsreform), 1. 8.
1946–31. 7. 1964 Stadtkämmerer Münchens, 1947–1971 Mitglied des Bayerischen Senats, 1953–1969 Vorsitzender von dessen Finanz- und
Haushaltsausschuß.

32 Zur Person s. Nr. 10 TOP VIII Anm. 70.
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[XI.]  Fürsorge für die Würzburger Außenbürger33

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt mit, in einem dem Herrn Ministerpräsidenten und ihm selbst
zugegangenen Schreiben schildere der Würzburger Oberbürgermeister, Herr Dr. Stadelmayer,34 eingehend die
Situation der Evakuierten von Würzburg und ersuche, die Staatsregierung möge sich bei der Bundesregierung
für eine Gleichstellung der sogenannten Würzburger Außenbürger mit den Heimatvertriebenen einsetzen.35

Er glaube nicht, daß ein derartiger Versuch Erfolg haben werde, immerhin könne wohl ein Vorstoß in Bonn
versucht werden.

Der Ministerrat erklärt sich damit einverstanden, worauf Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner feststellt, daß
er die Angelegenheit noch mit Herrn Staatssekretär Dr. Oberländer besprechen werde.

Zum Abschluß der Sitzung dankt Ministerpräsident Dr. Ehard allen Mitgliedern des Kabinetts für die
Mitarbeit im vergangenen Jahr und bittet, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch im Jahre 1952 fortsetzen
zu wollen. Er glaube, feststellen zu können, daß in der vergangenen Zeit wirklich wertvolle Arbeit geleistet
worden sei, mit der man zufrieden sein könne. Er wünsche den Herrn Ministern und Staatssekretären für sich
und ihre Familien alles Gute für das kommende Jahr.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner erwidert im Namen des Kabinetts diese Glückwünsche und dankt
dem Herrn Ministerpräsidenten für die vornehme und sachliche Geschäftsführung im ersten Jahr der neuen
Regierung.

Der Bayerische Ministerpräsident
gez.: Dr. Hans Ehard

Der Generalsekretär des
Ministerrats

gez.: Levin Frhr. von Gumppenberg
Ministerialrat

Der Leiter der
Bayerischen Staatskanzlei

gez.: Dr. Karl Schwend
Ministerialdirektor

33 Bei den sogenannten Außenbürgern handelte es sich um Würzburger Bürger, die aus ihrer stark bombengeschädigten Stadt – 3/4 aller Wohnungen
waren hier zerstört – auf unterfränkische Gemeinden verteilt worden waren. 1950 gab es noch rund 17000 Würzburger Außenbürger, von denen
rund 10% in Heimen lebten. S. hierzu im Detail Klee, Luftschutzkeller S. 252–273.

34 Zur Person s. Nr. 29 TOP I Anm. 14.
35 Dieses Schreiben Stadelmayers vom 21. 12. 1951 in den Beständen des BayHStA nicht ermittelt; aus anderer Überlieferung ausgewertet und zitiert

wird es aber bei Klee, Luftschutzkeller S. 259 f.


